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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wer ein Fahrtenbuch führt, dem wird das Finanzamt künftig nicht bei jedem Fehler die Ordnungsmäßigkeit des 
Fahrtenbuches aberkennen dürfen. Wird z. B. eine Fahrt zur Tankstelle vergessen oder stimmen die Kilometer-
angaben auf einer Werkstattrechnung nicht mit dem Fahrtenbuch überein, handelt es sich nicht um einen Mangel. 
Der von einem Erblasser nicht ausgenutzte Verlustabzug kann vom Erben nicht mehr bei seiner Einkommensteu-
erveranlagung geltend gemacht werden. Erfreulich für den Erben ist, dass dies erst für Erbfälle nach dem 
18.08.08 gilt. Zunächst sollten alle schon nach dem 12.03.08 eingetretenen Fälle von den Entscheidungen betrof-
fen sein. 
Sollten Sie zur Umsetzung der Information oder zu sonstigen Themen Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an. 
Wir beraten Sie gern. 
 
 
 
Ihre Steuerberaterin 
C. Hegewald  
 

 
 
 
Die Frage, welche Anforderungen an ein 
ordnungsgemäßes Fahrtenbuch zu stel-
len sind, beschäftigt immer wieder die 
Gerichte. Davon hängt letztlich ab, wie 
der private Nutzungsanteil oder der 
Sachbezugswert ermittelt wird. Nach der 
Fahrtenbuchmethode können die Kosten 
im Verhältnis der betrieblichen zu den 
privaten Fahrten aufgeteilt werden. Bei 
einem nicht ordnungsgemäßen Fahrten-
buch ist die ungünstigere 1%-Regelung 
anzuwenden. 
In einem vom Bundesfinanzhof ent-
schiedenen Fall hatte die Lohnsteuer-
Außenprüfung geringe Mängel festge-
stellt. So fehlte die Eintragung einer 
Fahrt, für die eine Tankrechnung vor-
lag.  
 
 
 
In einem vom Brandenburgischen Ober-
landesgericht entschiedenen Fall mach-
te ein Darlehensgeber die Rückzahlung 
eines Privatdarlehens über 60.000 DM 
geltend. Darlehensvereinbarung, -
auszahlung und Zugang der wirksamen 
Kündigungserklärung waren unstreitig. 
Der Darlehensnehmer behauptete aller-
dings, das Darlehen in mehreren Teilbe-
trägen in bar bereits vollständig zurück-
gezahlt zu haben, und führte als Zeugen 
hierfür seine Ehefrau und eine weitere 
Person an. 

 
 
 
Außerdem stimmten Kilometeranga-
ben des Fahrtenbuchs nicht mit den 
Angaben in Werkstattrechnungen 
genau überein. Das Gericht hielt die-
se Mängel nicht für ausreichend, die 
Ordnungsmäßigkeit des Fahrtenbuchs 
zu versagen. 
Hinweis: Wo die Grenzen für den 
Begriff „kleinere Mängel“ liegen, dürfte 
weiterhin eine Frage der Auslegung 
sein. Immer wieder tragen Autowerk-
stätten in ihre Rechnungen falsche Ki-
lometerangaben ein. Dies hat auch 
das Gericht festgestellt. 
 
 
 
 
 
 
Nach der Erhebung der Beweislage 
bezweifelte das Gericht, dass die Zeu-
gen das von ihnen behauptete Ge-
schehen zutreffend wiedergegeben 
hatten.  
Diese Zweifel gingen zu Lasten des 
Darlehensnehmers, so dass er zur 
Rückzahlung des Darlehens verurteilt 
wurde. 
Hinweis: Aus Beweisgründen sollte 
ein Darlehensnehmer zur Darlehens-
rückzahlung unbare Zahlungen leis-
ten bzw. sich im Fall einer Barzahlung 
immer eine Quittung ausstellen las-
sen. 
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Zeitraum für Verlustabzug in Erbfäl-
len verlängert 
Der Bundesfinanzhof hatte entschieden, dass der 
vom Erblasser nicht ausgenutzte Verlustabzug 
vom Erben künftig nicht mehr bei seiner Ein-
kommensteuerveranlagung geltend gemacht 
werden kann. Da Erben diesen Verlustabzug bisher 
geltend machen konnten, gewährt das Gericht für al-
le Erbfälle, die bis zum Ablauf des Tages der Veröf-
fentlichung der Entscheidung (12. März 2008) einge-
treten sind, Vertrauensschutz. 
Erfreulich ist, dass die neue Regelung für Erbfälle 
nach einem Schreiben des Bundesministeriums der 
Finanzen erst nach dem Tag der Veröffentli-
chung im Bundessteuerblatt gilt, also nach dem 
18.8.2008. 

Durch Untreue entstandene oder 
verursachte Aufwendungen sind 
keine Betriebsausgaben 
Ein Versicherungsvertreter hatte für die Versiche-
rungsgesellschaft auch Inkassovollmacht. Einen 
großen Teil der im Namen und für Rechnung der 
Gesellschaft einzuziehenden Versicherungsbei-
träge unterschlug er. Nach Aufdeckung der Unter-
schlagungen schloss die Versicherungsgesellschaft 
mit ihrem Vertreter einen verzinslichen Darlehens-
vertrag. Die Rückzahlung erfolgte durch die Abtre-
tung von Provisionsansprüchen. Zinsaufwendun-
gen für dieses Darlehen machte der Versiche-
rungsvertreter ebenso als Betriebsausgaben geltend 
wie im Zusammenhang mit der Darlehensvereinba-
rung angefallene Steuerberatungs- und Notari-
atskosten. Das Finanzamt lehnte dies ab. Der 
Bundesfinanzhof gab dem Finanzamt Recht. 
Schuldzinsen sind nur als Betriebsausgaben ab-
zugsfähig, wenn sie für ein betrieblich veranlasstes 
Darlehen geleistet werden. Maßgebend ist die tat-
sächliche Verwendung der Darlehensmittel. Für pri-
vate Zwecke verwendete Darlehen sind Privatschul-
den. Entsprechendes gilt auch für die Entnahme 
von fremdfinanzierten Wirtschaftsgütern des Be-
triebsvermögens. Mit deren Entnahme sind auch 
die damit im Zusammenhang stehenden Ver-
bindlichkeiten ins Privatvermögen zu überfüh-
ren. 
Mit den für die Versicherungsgesellschaft verein-
nahmten Beiträgen wurden private Verbindlichkeiten 
getilgt. Damit wurden die zunächst für betriebliche 
Zwecke vereinnahmten Beträge privat entnommen. 
Durch die Verknüpfung der eingenommenen Beiträ-
ge mit den gleichzeitig entstandenen Verbindlichkei-
ten gegenüber der Versicherungsgesellschaft wur-
den mit der Entnahme der Beiträge die bisheri-
gen betrieblichen Verbindlichkeiten in Privat-
schulden umqualifiziert. 

Die Beratungs- und Notargebühren standen in un-
mittelbarem Zusammenhang mit dem Abschluss 
des (privaten) Darlehensvertrags. Deshalb waren 
auch diese nicht als Betriebsausgaben abzugsfähig. 

Änderung der Freistellungsaufträge 
prüfen 
Zum 1. Januar 2009 wird die Abgeltungsteuer auf 
Kapitalerträge eingeführt. Zum gleichen Zeitpunkt 
werden Sparerfreibetrag und Werbungskosten-
pauschbetrag zu einem Sparer-Pauschbetrag zu-
sammengeführt, der dann 801 € für Alleinstehende 
und 1.602 € für zusammenveranlagte Ehegatten 
beträgt. 
Das Bundesministerium der Finanzen weist darauf 
hin, dass die vor dem 1. Januar 2009 erteilten Frei-
stellungsaufträge weiterhin ihre Gültigkeit behal-
ten, wobei eine Beschränkung auf einzelne Kon-
ten nicht mehr möglich ist. 
Hinweis: Vor dem 1.1.2009 sollten alle Freistel-
lungsaufträge geprüft werden. Dabei ist auch dar-
über nachzudenken, ob der Freistellungsauftrag 
zukünftig nur noch dem Institut erteilt wird, bei 
dem voraussichtlich die höchsten Zinseinnah-
men anfallen werden. Ob eine Option zur Ein-
kommensteuerveranlagung vorteilhafter ist, kann in 
vielen Fällen erst nach Ablauf des jeweiligen Kalen-
derjahres festgestellt werden, wenn sämtliche übri-
gen Besteuerungsgrundlagen vorliegen. 
Deshalb sollten alle Steuerbescheinigungen aufbe-
wahrt werden. Außerdem sollte bei den Kreditinsti-
tuten für jedes Jahr eine Erträgnisaufstellung 
beantragt werden, weil es die bisher üblichen 
Jahresbescheinigungen nicht mehr gibt. 

Verfall von Anrechnungsüberhän-
gen bei der Anrechnung der Gewer-
besteuer auf die Einkommensteuer 
ist verfassungsgemäß 
Die tarifliche Einkommensteuer mindert sich nach 
Berücksichtigung sonstiger Steuerermäßigungen, 
ohne Berücksichtigung der Steuerermäßigung für 
Zuwendungen an politische Parteien und an unab-
hängige Wählervereinigungen, bei Einkünften aus 
gewerblichen Unternehmen (auch als Mitunterneh-
mer) um das 3,8fache (ab 2008) des für den jeweili-
gen Veranlagungszeitraum festgesetzten Gewerbe-
steuer-Messbetrags. Beträgt die tarifliche Ein-
kommensteuer 0 €, weil z. B. ein Verlustabzug 
vorzunehmen ist, kommt es nicht zu einer An-
rechnung der Gewerbesteuer (sog. Anrechnungs-
überhang). 
Der Bundesfinanzhof hält dies für verfassungsge-
mäß, weil der Abzug der Steuerermäßigung davon 
abhängig sei, ob eine Doppelbelastung mit Ein-
kommen- und Gewerbesteuer vorliege. 

! 
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Rückwirkende Mietanpassung we-
gen Wertsicherungsklausel unter 
nahen Angehörigen steuerlich nicht 
anzuerkennen 
Eine Ehefrau hatte seit 1979 ein Betriebsgebäu-
de langfristig an ihren Mann vermietet. Im Miet-
vertrag war in einer Wertsicherungsklausel ver-
einbart, dass die Miete auf Grund von Preissteige-
rungen erhöht werden konnte. Eine Mieterhöhung 
wurde jedoch von der Ehefrau über 18 Jahre hinweg 
nicht verlangt. Erst 1997 vereinbarten die Eheleu-
te die Mieten entsprechend der Wertsicherungs-
klausel rückwirkend ab 1993 neu zu berechnen. 
Die Nachzahlung für die Jahre 1993-1997 von 
180.000 DM machte der Ehemann als Betriebsaus-
gaben geltend. 
Der Bundesfinanzhof erkannte dies nicht an, weil 
der Mietvertrag nicht entsprechend der getroffenen 
Vereinbarung durchgeführt worden war. Dabei war 
für das Gericht ausschlaggebend, dass die Eheleute 
mehr als 18 Jahre keine Mietanpassung vorgenom-
men hatten. 

Kindergeldanspruch für volljähri-
ges, noch nicht 21 Jahre altes ar-
beitssuchendes Kind nur bei wie-
derholter Meldung bei der Arbeits-
vermittlung 
Hat ein Kind das 18. Lebensjahr, aber noch nicht 
das 21. Lebensjahr vollendet und steht es in keinem 
Beschäftigungsverhältnis, besteht Anspruch auf 
Kindergeld. Voraussetzung ist allerdings, dass das 
Kind bei einer Agentur für Arbeit im Inland als Ar-
beitssuchender gemeldet ist. 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass es nicht 
ausreicht, wenn sich das Kind nur einmal bei der 
Agentur für Arbeit meldet. Vielmehr sei Vorausset-
zung, dass das Kind sich alle drei Monate dort 
meldet. Geschieht dies nicht und endet die Arbeits-
vermittlungspflicht seitens der Agentur für Arbeit, 
besteht anschließend kein Anspruch auf Kindergeld 
mehr. 

Fahrtkosten Gehbehinderter als au-
ßergewöhnliche Belastung 
Außergewöhnlich Gehbehinderte (Merkzeichen aG 
im Schwerbehindertenausweis), Blinde (Merkzei-
chen Bl) und Hilflose (Merkzeichen H) können 
grundsätzlich alle Kraftfahrzeugkosten als außerge-
wöhnliche Belastung geltend machen. Dabei ist eine 
Angemessenheitsgrenze für Fahrten bis zu 
15.000 km im Jahr und bis zur Höhe der Kilometer-
pauschbeträge für Werbungskosten zu beachten. 

Der Bundesfinanzhof hat dazu ergänzend festge-
stellt, dass die Beschränkung auf die Pauschbe-
träge auch dann gilt, wenn das Fahrzeug eine 
sehr geringe Jahreskilometerleistung hat. Unge-
klärt bleibt dagegen, ob der Kilometersatz ange-
messen zu erhöhen ist, wenn ein Fahrzeug in er-
heblichem Maße umgebaut wird, um der Behinde-
rung des Betroffenen gerecht zu werden. 

Verlustabzug geht Freibeträgen für 
außergewöhnliche Belastungen vor 
Freibeträge für außergewöhnliche Belastungen in 
besonderen Fällen können erst dann abgezogen 
werden, wenn ein Verlustabzug berücksichtigt wor-
den ist. 
Der Bundesfinanzhof musste sich zu diesem Prob-
lem äußern, weil ein Betroffener eine Verfassungs-
widrigkeit geltend gemacht hatte. Diese Verfas-
sungswidrigkeit vermochte das Gericht nicht zu er-
kennen. Dazu wurde festgestellt, dass Sinn und 
Zweck der Freibeträge eine steuerliche Entlastung 
sei. Diese Entlastung sei nicht erforderlich, wenn 
das Einkommen durch einen Verlustabzug ohnehin 
nicht besteuert wird. 

Kein ermäßigter Umsatzsteuersatz 
auf die Abgabe von Speisen zum 
Verzehr an Ort und Stelle 
Die Umsätze aus der Abgabe von Speisen zum 
Verzehr an Ort und Stelle sind eine sonstige Leis-
tung und bei der Umsatzsteuer mit dem Regelsteu-
ersatz von derzeit 19 % zu versteuern. Speisen 
werden zum Verzehr an Ort und Stelle angeboten, 
wenn sie nach den Umständen der Abgabe dazu 
bestimmt sind, an einem Ort verzehrt zu werden, 
der mit dem Abgabeort in einem räumlichen Zu-
sammenhang steht und wenn besondere Vorrich-
tungen (Tische, Bänke, Stühle) für den Verzehr an 
Ort und Stelle bereitgehalten werden. 
Nach einem Urteil des Finanzgerichts München 
muss sich der am Rand eines Biergartens (Unter-
nehmer A), mitten im Wald und drei Kilometer von 
der nächsten Ortschaft entfernt betriebene 
Fischstand (Unternehmer B) die Einrichtungen 
des Biergartens zum Verzehr an Ort und Stelle 
zurechnen lassen. Insbesondere gilt das, wenn der 
Inhaber des Biergartens mit dem Angebot der Fi-
sche wirbt. Der Betreiber des Fischstands darf nur 
die zum Mitnehmen - Verzehr außerhalb des Bier-
gartens - verkauften Fische mit dem ermäßigten 
Umsatzsteuersatz versteuern. 
Das Finanzgericht stellt allerdings klar, dass nicht 
jede von dritter Seite zur Verfügung gestellte Vor-
richtung dazu führt, dass ein Verzehr an Ort und 
Stelle vorliegt. Es sind immer die Umstände des 
Einzelfalls zu prüfen. 
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Urlaubsabgeltung auch nach zwei-
ter Elternzeit möglich 
Das Bundesarbeitsgericht hat seine Rechtspre-
chung zu der Frage geändert, ob noch abzugelten-
der Urlaub auch dann noch gewährt werden muss, 
wenn sich an eine erste Elternzeit unmittelbar eine 
zweite Elternzeit anschließt. 
Während das Gericht früher entschieden hatte, dass 
der Urlaub in diesem Fall verfällt, gelangte es nun-
mehr auf Grund verfassungs- und europarechtlicher 
Gründe zu dem Ergebnis, dass der Resturlaub wei-
ter übertragen wird, wenn er nach dem Ende der 
ersten Elternzeit wegen einer weiteren Elternzeit 
nicht genommen werden kann. 
In dem entschiedenen Fall hatte eine Arbeitnehme-
rin für die Betreuung ihres ersten Kindes von De-
zember 2001 bis Oktober 2004 Elternzeit in An-
spruch genommen. Wegen der Geburt ihres zweiten 
Kindes im Jahre 2003 schloss sich nahtlos eine wei-
tere, bis zum August 2006 verlangte Elternzeit an. 
Nachdem das Arbeitsverhältnis Ende 2005 geendet 
hatte, verlangte die Arbeitnehmerin noch die Abgel-
tung von 27,5 Urlaubstagen aus dem Jahr 2001. 

GmbH-Reform vom Bundestag ver-
abschiedet 
Am 26. Juni 2008 hat der Deutsche Bundestag das 
Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und 
zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG) be-
schlossen. Nach Zustimmung des Bundesrates soll 
das Gesetz im Oktober / November 2008 in Kraft 
treten. 
Wir werden Sie im Rahmen unserer Mandanten-
seminare ausführlicher darüber informieren. 

Herausgabepflicht der hälftigen 
Steuererstattung bei Insolvenzver-
fahren über Vermögen des anderen 
Ehegatten 
Nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts 
Oldenburg ist ein Ehegatte grundsätzlich zur Her-
ausgabe der ihm nach ehelicher Zusammenver-
anlagung hälftig zugeflossenen Steuererstat-
tung verpflichtet, nachdem über das Vermögen 
des anderen Ehegatten das Insolvenzverfahren 
eröffnet wurde. Eine z. B. im Rahmen einer ar-
beitsteiligen Ehe zwischen den Eheleuten im Innen-
verhältnis vereinbarte hälftige Teilung der Steuerer-
stattung steht dem Rückforderungsanspruch nicht 
entgegen. 
In dem zu entscheidenden Fall hatte sich in den 
beiden Jahren, für die eine Steuererstattung festge-
setzt wurde, der Ehemann im Wesentlichen um den 
Haushalt und die Familie gekümmert. Seine Ehe-
frau, über deren Vermögen später das Insolvenzver-
fahren eröffnet wurde, hatte aus ihren in diesem 
Zeitraum erheblichen Einkünften weitestgehend al-
lein den Unterhalt bestritten. 
Nach Auffassung des Gerichts stand materiellrecht-
lich die gesamte Steuerrückzahlung der Ehefrau zu, 
weil die Erstattung allein darauf beruhte, dass die 
Ehefrau zuvor aus ihrem Vermögen erhebliche Vor-
auszahlungen geleistet hat, deren Überschuss spä-
ter wieder ausgekehrt worden ist. Der Ehemann 
selbst hätte bei getrennter Veranlagung weder Vor-
auszahlungen zu leisten noch Erstattungen zu er-
warten gehabt. 
 

 

Termine Oktober 2008 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung Scheck 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.10.2008 13.10.2008 7.10.2008 

Kapitalertragsteuer, Solida-
ritätszuschlag 

Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an 
den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer 10.10.2008 13.10.2008 7.10.2008 
Sozialversicherung 29.10.20086 entfällt entfällt 

 


